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Installationsbewilligung

Allgemeine Installationsbewilligung fiir
Betriebe und Wirksamkeit der technischen

Aufsicht

Grundlegende Entscheide der Eidgendssischen Rekurskommission
fur Infrastruktur und Umwelt

Kann die Erteilung der allgemeinen Installationsbewilligung vom
Alter des fachkundigen Leiters abhangig gemacht werden? Und
welche Konsequenzen bringt es mit sich, wenn dessen Arbeitsbe-
lastung bei mehreren gleichzeitigen Teilzeitarbeitsverhaltnissen
ein 100-Prozent-Pensum Ubersteigt? Die Eidgendssische Rekurs-
kommission fir Infrastruktur und Umwelt (REKO/INUM") hat
diesbeziglich grundlegende Entscheide gefallt, welche die Wirk-
samkeit der technischen Aufsicht Uber die Installationsarbeiten
durch den fachkundigen Leiter betreffen.? Immer wiederkeh-
rende, strittige Fragen in Bezug auf fachkundige Leiter im Pen-
sionsalter und Teilzeitarbeitsverhéaltnisse sind damit jetzt beant-
wortet. Die Rechtsauffassung der REKO/INUM tragt dazu bei, das
erreichte Sicherheitsniveau bei den elektrischen Niederspan-

nungsinstallationen zu halten.

Am 1. Januar 2002 ist die revidierte
Verordnung vom 7. November 2001 tiber
elektrische  Niederspannungsinstalla-
tionen® (NIV) in Kraft getreten. Gemiss
dieser Verordnung® erhalten Betriebe die
Installationsbewilligung, wenn sie eine
fachkundige Person beschiftigen, die in

Michéle Balthasar

den Betrieb so eingegliedert ist, dass sie
die technische Aufsicht iiber die Installa-
tionsarbeiten wirksam ausiiben kann —
also ein so genannter fachkundiger Leiter
ist. Ausserdem muss der Betrieb die Ge-
wihr bieten, dass er die Sicherheitsvor-
schriften einhilt.

In mehreren Fillen hat das Eidgenos-
sische Starkstrominspektorat (ESTI),
welches seit dem Inkrafttreten der NIV
fiir die Erteilung der allgemeinen Instal-
lationsbewilligung zustidndig ist, diese
mangels Wirksamkeit der technischen
Aufsicht verweigert. Mit gegen diese
Entscheide eingereichten Beschwerden
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musste sich die REKO/INUM als Be-
schwerdeinstanz befassen: Sie erachtete
dabei als zuldssig, dass das ESTI die Er-
teilung der Bewilligung an Betriebe mit
einem fachkundigen Leiter im Pensions-
alter von einem Gesprich mit dieser Per-
son abhingig macht. Zudem bestitigte
sie die Praxis des ESTI, wonach die Ar-
beitsbelastung des fachkundigen Leiters
bei mehreren gleichzeitigen Teilzeitar-
beitsverhéltnissen insgesamt nicht héher
sein darf als bei einer Vollzeitanstellung
(entsprechend 42 Wochenstunden) in
einem einzigen Betrieb wihrend Normal-
arbeitszeiten.

Zuldssigkeit eines Gesprachs
mit einem fachkundigen
Leiter im Pensionsalter

Die NIV verlangt eine wirksame tech-
nische Aufsicht iiber die Installations-
arbeiten durch den fachkundigen Leiter.
Dies setzt voraus, dass der fachkundige
Leiter in guter korperlicher Verfassung ist

— er muss sich also beispielsweise auf
einer Baustelle problemlos bewegen kon-
nen. Er muss aber auch mit der aktuellen
Fassung der fiir die Elektro-Installations-
titigkeit grundlegenden technischen
Norm, der Niederspannungs-Installa-
tionsnorm (NIN), sowie mit der NIV und
den Vorschriften iiber die Arbeitssicher-
heit vertraut und in der Lage sein, selbst-
stindig Messungen durchzufithren. Aus
diesen Griinden macht das ESTI die Er-
teilung der allgemeinen Installationsbe-
willigung fiir Betriebe, die einen fachkun-
digen Leiter beschiftigen, der 70 Jahre

B

Bild 1 Fiir Arbeiten an elektrischen Niederspan-
nungsinstallationen ist eine allgemeine Installations-
bewilligung erforderlich

oder élter ist, stets von einem Gesprich
mit dieser Person abhingig. In besonde-
ren Fillen werden auch fachkundige Lei-
ter, die zwischen 65 und 70 Jahre alt sind,
zu einem solchen Gesprich aufgeboten.
Sein Zweck besteht darin, festzustellen,
ob die Wirksamkeit der technischen Auf-
sicht im konkreten Fall noch gewihr-
leistet ist.
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Fallbeispiel 1:
76-jihriger fachkundiger Leiter
Ausgangslage

Mit Verfiigung vom 19. Dezember
2003 wies das ESTI das Gesuch um Er-
teilung der allgemeinen Installationsbe-
willigung fiir einen Betrieb, dessen fach-
kundiger Leiter 76 Jahre alt war, mit der
Begriindung ab, das Gesprich mit diesem
habe ergeben, dass er die technische Auf-
sicht iber die Installationsarbeiten nicht
mehr wirksam ausiiben konne. Damit
seien die Voraussetzungen fiir die Ertei-
lung der Bewilligung nicht erfiillt. Gegen
diese Verfiigung reichte der Betrieb bei
der REKO/INUM Beschwerde ein.

Argumente des Beschwerdefiihrers

Der Beschwerdefiihrer brachte im We-
sentlichen vor, die Praxis des ESTI, an-
lasslich eines Gesprichs dltere fachkun-
dige Personen auf fachliche und phy-
sische Leistungsfahigkeit zu liberpriifen,
entbehre der gesetzlichen Grundlage.
Zwar sei diese Gepflogenheit unter dem
Aspekt der Rechtssicherheit nachvoll-
ziehbar, die Grenzziehung erfolge aber
willkiirlich, bestehe doch auch bei jiinge-
ren Bewilligungsinhabern, die ihre beruf-
liche Tdtigkeit fiir mehrere Jahre unter-
brochen hitten, keine Gewéhr, dass ihr
Fachwissen noch a jour sei. Schliesslich
vertrat der Beschwerdefiihrer die Ansicht,
das ESTI verstosse gegen den Grundsatz
von Treu und Glauben, wenn es eine Per-
son zu einem Gesprich auffordere, diese
in der Folge aber ohne Vorankiindigung
einer eigentlichen Priifung unterziehe.

Der Entscheid der REKO/INUM

Mit Verfiigung vom 25. Mai 2004 wies
die REKO/INUM? die Beschwerde ab. In
Bezug auf die behauptete fehlende ge-
setzliche Grundlage fiir ein Gespréch mit
dem fachkundigen Leiter fiihrte sie aus,
weder die NIV noch das EleG® enthielten
Vorschriften iiber das Verfahren zur Ertei-
lung einer Installationsbewilligung. Die
Vorgehensweise zur Feststellung des er-
heblichen Sachverhalts bzw. des Vorlie-
gens der massgeblichen Bewilligungs-
voraussetzungen richte sich deshalb nach
den allgemeinen Grundsdtzen von Art.7
ff. VwVG?”), wobei das ESTI bei der Wahl
der Beweismittel nicht an den im Art. 12
VwVG vorgesehenen Katalog (Urkun-
den, Auskiinfte der Parteien, Auskiinfte
oder Zeugnis von Drittpersonen, Augen-
schein und Gutachten von Sachverstidndi-
gen) gebunden sei. Gebe es Zweifel darii-
ber, ob eine Person die technische Auf-
sicht {iber die Installationsarbeiten noch
wirksam ausiiben konne, sei ein person-
liches Gesprich ein taugliches Beweis-
mittel, um diese Frage zu kldren.

30

Bild 2 Eine zu hohe Arbeitshelastung kann sich negativ auf die notwendige Konzentration auswirken:
Ausreichende Schutzvorkehrungen konnen dies nicht wettmachen

Zur geltend gemachten willkiirlichen
Grenzziehung (Gesprich mit dem fach-
kundigen Leiter ab Alter 70 zwingend),
legte die REKO/INUM ferner dar, dass
eine solche nur gegeben wire, wenn keine
verniinftigen und sachlichen Griinde an-
gefiihrt werden konnten, was vorliegend
jedoch nicht zutreffe. Das ESTI habe sein
Vorgehen sachlich und nachvollziehbar
begriindet, indem es auf die mit zuneh-
mendem Alter abnehmende korperliche
Leistungsfahigkeit sowie auf die geringer
werdende Fihigkeit oder Motivation zur
stindig notwendigen fachlichen Weiter-
bildung hingewiesen habe. Abgesehen
davon konne auch nicht von einer Diskri-
minierung gesprochen werden, da die un-
terschiedliche Behandlung in belegbarer
Art und Weise begriindet werde. Dass ab
einem gewissen Alter die Fahigkeit, sich
neuen Bedingungen und der Entwicklung
technischer Erkenntnisse anzupassen, ab-
nehme und das Risiko geschaffen werde,
dass die Fahigkeit, eine bestimmte Tétig-
keit auszufiihren, nicht mehr gewihrleis-
tet werden konne, entspreche der allge-
meinen Lebenserfahrung und halte daher
dem Diskriminierungsverbot stand.®

Schliesslich erweise sich auch der Ein-
wand, das ESTI habe das Gebot von Treu
und Glauben verletzt, indem es den fach-
kundigen Leiter zu einem Gesprich auf-
gefordert habe, um ihn bei dieser Gele-
genheit examinieren zu kdnnen, als un-
haltbar. Zum einen sei der fachkundige

Leiter ausdriicklich darauf hingewiesen
worden, es sei fiir die eventuelle Ertei-
lung der Bewilligung unerlédsslich, mit
dem ESTI einen Gesprichstermin zu ver-
einbaren. Daraus hitte er ohne Weiteres
schliessen konnen, dass es bei diesem
Gespriich um die Uberpriifung der Bewil-
ligungsvoraussetzungen gehen wiirde.
Zum anderen habe der Inhalt des Ge-
sprichs Themen betroffen, die einem
fachkundigen Leiter jederzeit und nicht
erst nach entsprechender Vorbereitung
prisent sein miissten.”

Diese Praxis wurde in einem Entscheid
vom 23. August 2004 (E-2004-1) von der
REKO/ INUM bestiitigt.!?

Unzuldssigkeit einer zu hohen
Arbeitsbelastung

Mit einem Entscheid des damaligen
Eidg. Verkehrs- und Energiewirtschafts-
departements in den 1970er-Jahren wurde
das Prinzip der vollzeitlichen Anstellung
des fachkundigen Leiters in einem Elek-
tro-Installationsbetrieb ~ durchbrochen.
Seither sind Teilzeitarbeitsverhiltnisse
unter gewissen Voraussetzungen zulissig.
In der Folge entwickelten die kontroll-
pflichtigen Unternehmungen — die heu-
tigen Netzbetreiberinnen —, welche bis
Ende 2000 fiir die Erteilung von allge-
meinen Installationsbewilligungen zu-
stindig waren, in Bezug auf diese Teil-
zeitarbeitsverhdltnisse weitere Kriterien.
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Diese fanden teilweise in die revidierte
NIV Eingang, so insbesondere ein Min-
destbeschiftigungsgrad fiir den fachkun-
digen Leiter.

Beschiiftigt ein Betrieb den fachkun-
digen Leiter in einem Teilzeitarbeitsver-
hiltnis, so wird die allgemeine Installati-
onsbewilligung nach heutigem Recht nur
erteilt, wenn dessen Beschiftigungsgrad
mindestens 20 Prozent betrdgt, seine Ar-
beitsbelastung dem Beschiftigungsgrad
entspricht und er insgesamt nicht mehr
als drei Betriebe betreut.'” Selbstver-
standlich muss auch in diesem Fall die
Wirksamkeit der technischen Aufsicht
iiber die Installationsarbeiten gewéhrleis-
tet sein.'? ,

Ein Teilzeitarbeitsverhdltnis mit einem
fachkundigen Leiter birgt erfahrungs-
gemiss ein gewisses Missbrauchspoten-
zial (Stichwort: «Schreibtischaufsicht»).
Damit die Wirksamkeit der technischen
Aufsicht tiber die Installationsarbeiten
gewihrleistet ist, verlangt das ESTI daher
stets, dass die Arbeitsbelastung des fach-
kundigen Leiters bei mehreren gleichzei-
tigen Teilzeitarbeitsverhdltnissen insge-
samt nicht hoher sein darf als bei einer
Vollzeitanstellung (entsprechend 42 Wo-
chenstunden) in einem einzigen Betrieb
wihrend Normalarbeitszeiten. Gegen
eine iiber die Normalarbeitszeit hinausge-
hende zusitzliche Arbeitsbelastung (nach
Feierabend oder an Wochenenden) spricht
namentlich der Umstand, dass die bei der
Aufsichtstitigkeit erforderliche hohe
Konzentration (vor Ort, auf Baustellen)
beeintrichtigt ist.

Fallbeispiel 2: fachkundiger Leiter
mit 120-Prozent-Pensum
Ausgangslage

Mit Verfiigung vom 20. Januar 2004
verweigerte das ESTI einem Betrieb die
allgemeine Installationsbewilligung, der
einen fachkundigen Leiter zu 20 Prozent
beschiftigte. Gleichzeitig war er zu 100
Prozent in einem anderen Unternehmen
fest angestellt. Gegen diese Verfiigung
erhob der Betrieb Beschwerde bei der
REKO/INUM.

Argumente des Beschwerdefiihrers

Der Betriebsinhaber machte geltend,
sein fachkundiger Leiter leiste andernorts
Schichtarbeit. Die fiir die korrekte Uber-
wachung der Installationsarbeiten erfor-
derliche Zeit sei daher vorhanden. Er sel-
ber habe zudem die nétige Erfahrung im
administrativen Umgang mit Kunden und
Netzbetreiberinnen. Er sehe deshalb nicht
ein, weshalb die administrative Biiro-
arbeit durch den fachkundigen Leiter aus-
geiibt werden miisse. Dessen Titigkeit
beziehe sich lediglich auf die Uber-
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wachung der ausgefiihrten Installations-
arbeiten. Schliesslich argumentierte der
Betriebsinhaber, er arbeite mit einem
Elektro-Kontrolleur zusammen.

Der Entscheid der REKO/INUM

Die REKO/INUM wies die Be-
schwerde mit Entscheid vom 15. Juni
2004 ab. Zur Begriindung fiihrte sie zu-
néchst aus, die NIV'® rdume dem ESTI
als Bewilligungsbehorde einen weiten
Entscheidungsspielraum bei der Beurtei-
lung der Wirksamkeit der technischen
Aufsicht ein. Zudem betreffe die infrage
stehende Verordnungsbestimmung eine
technische Frage. Sie selber untersuche
daher lediglich, ob sich das ESTI von
sachfremden Erwédgungen habe leiten las-
sen. Da die vom ESTI im konkreten Fall
fiir die Beurteilung der Wirksamkeit der
technischen Aufsicht aufgezeigten Krite-
rien der REKO/INUM sachgerecht er-
schienen, sah sie keinen Anlass, diese
Ausfithrungen in Zweifel zu ziehen.'¥

Im Weiteren legte die REKO/INUM
dar, die Wirksamkeit der technischen
Aufsicht sei nicht aufgrund der subjek-
tiven Empfindung des fachkundigen Lei-
ters und des Betriebsinhabers, sondern
gestiitzt auf objektive Kriterien zu beur-
teilen. Daher sei es in der Tat auch nicht
von der Hand zu weisen, dass sich bei
einem bestehenden Vollpensum von 42
Wochenstunden die weitere Arbeitsbelas-
tung von 20 Prozent im Betrieb des Be-
schwerdefiihrers negativ auf die Leis-
tungsfihigkeit des fachkundigen Leiters
auswirken konne und damit das Sicher-
heitsrisiko hinsichtlich der von ihm zu
kontrollierenden Installationen erhoht
werde. Daran dndere auch nichts, dass
sich der Beschwerdefiihrer selber um die
administrative Biiroarbeit kiimmere. Das-
selbe gelte fiir sein Argument, er arbeite
mit einem Elektro-Kontrolleur zusam-
men, da die Verantwortung fiir die sicher-
heitstechnisch korrekte Ausfiihrung der
Installationsarbeiten alleine beim fach-
kundigen Leiter liege und nicht an Dritte
delegiert werden konne.'>
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Résumé

Autorisation générale d'ins-
taller pour entreprises et
efficacité de la surveillance
technique

Décisions fondamentales de la Com-
mission fédérale de recours en matiere
d’infrastructures et d’environnement.
L’octroi de I’autorisation générale d’ins-
taller peut-il dépendre de 1’age du respon-
sable technique? Et quelles sont les
conséquences si sa charge de travail, du
fait de plusieurs contrats de travail a
temps partiel, dépasse un taux d’occupa-
tion de 100%? La Commission fédérale
de recours en matiere d’infrastructures et
d’environnement (CRINEN) a pris a ce
sujet des décisions fondamentales. Des
questions litigieuses fréquemment posées
concernant les responsables techniques a
I’age de la retraite ainsi que les taux
d’occupation dépassant un total de 100%
ont ainsi regu désormais leur réponse. Du
point de vue juridique, la CRINEN con-
tribue a maintenir le niveau de sécurité
atteint dans les installations électriques a
basse tension. Vous trouverez la traduc-
tion intégrale en francais du texte sous
www.esti.ch.

31

és

lis

écia

articles s




	Allgemeine Installationsbewilligung für Betriebe und Wirksamkeit der technischen Aufsicht

